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(1) FUr bis zu zwolf Bewohner ist mindestens Betreuungspersonal im Ausmal von 2,054 Vollzeitaquivalenten und fur
jedes weitere angefangene Dutzend an der Bewohneranzahl ist Betreuungspersonal im Ausmal3 von 1,027 weiteren
Vollzeitdquivalenten vorzusehen.

(2) Ab 37 Bewohnern muss Betreuungspersonal im Ausmal von 2,054 Vollzeitdquivalenten die Qualifikation zur
Diplomierten Gesundheits- und Krankenpflege aufweisen. Vom verbleibenden Betreuungspersonal muss mehr als die
Halfte an Vollzeitaquivalenten die Berufsberechtigung als Pflegeassistent oder Fach-Sozialbetreuer mit dem
Schwerpunkt Altenarbeit gemal3 Karntner Sozialbetreuungsberufegesetz aufweisen.

(3) Liegt die Zahl unter 37 Bewohnern, muss Betreuungspersonal im Ausmal von 1,027 Vollzeitaquivalenten die
Quialifikation zur Diplomierten Gesundheits- und Krankenpflege aufweisen. Vom verbleibenden Betreuungspersonal
muss mehr als die Halfte an Vollzeitaquvialenten die Berufsberechtigung als Pflegeassistent oder Fach-Sozialbetreuer
mit dem Schwerpunkt Altenarbeit gemaf3 Karntner Sozialbetreuungsberufegesetz aufweisen.

(4) Es muss gewahrleistet sein, dass wahrend des Tages eine Betreuungsperson, die dem gehobenen Dienst fur
Gesundheits- und Krankenpflege angehort, anwesend ist.

(5) Wahrend der Nacht ist ein Nachtdienst einzurichten. Dieser Nachtdienst ist mit Betreuungspersonal im Ausmal3 von
mindestens einem Vollzeitaquivalent mit der Berufsberechtigung als Fach-Sozialbetreuer mit dem Schwerpunkt
Altenarbeit gemal3 Karntner Sozialbetreuungsberufegesetz oder einem Vollzeitdquivalent mit der Qualifikation zur

Pflegeassistenz zu besetzen.
(6) Bewohner, die zu einer grundlichen Kérperreinigung alleine nicht in der Lage sind, sind hiebei zu unterstutzen.

(7) Abweichend von Abs. 1, 2 und 3 gilt in Wohnheimen fir alte Menschen, die von einem Sozialhilfeverband im Sinne
des 8 70 des Karntner Mindestsicherungsgesetzes - K-MSG, LGBI. Nr. 15/2007, betrieben werden und deren Pflege-
und Betreuungspersonal dem Karntner Gemeindemitarbeiterinnengesetz - K-GMG, LGBI. Nr. 96/2011, dem Karntner
Gemeindevertragsbedienstetengesetz - K-GVBG, LGBI. Nr. 95/1992, oder dem Karntner Gemeindebedienstetengesetz
- K-GBG, LGBI. Nr. 56/1992, unterliegt, hinsichtlich der pflegerischen und sozialen Betreuung Folgendes:

a) Fur bis zu zwolf Bewohner ist mindestens Betreuungspersonal im Ausmal von zwei Vollzeitdquivalenten und fir
jedes weitere angefangene Dutzend an der Bewohneranzahl ist Betreuungspersonal im AusmalR eines weiteren
Vollzeitaquivalentes vorzusehen.

b) Ab 37 Bewohnern muss Betreuungspersonal im Ausmall von zwei Vollzeitdquivalenten die Qualifikation zur
Diplomierten Gesundheits- und Krankenpflege aufweisen. Vom verbleibenden Betreuungspersonal muss mehr
als die Halfte an Vollzeitaquivalenten die Berufsberechtigung als Pflegeassistent oder Fach-Sozialbetreuer mit
dem Schwerpunkt Altenarbeit gemaR Karntner Sozialbetreuungsberufegesetz aufweisen.

c) Liegt die Zahl unter 37 Bewohnern, muss Betreuungspersonal im Ausmafd von einem Vollzeitaquivalent die
Qualifikation zur Diplomierten Gesundheits- und Krankenpflege aufweisen. Vom verbleibenden
Betreuungspersonal muss mehr als die Halfte an Vollzeitdquivalenten die Berufsberechtigung als Pflegeassistent
oder Fach-Sozialbetreuer mit dem Schwerpunkt Altenarbeit gemafl Karntner Sozialbetreuungsberufegesetz
aufweisen.

In Kraft seit 01.04.2022 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=15/2007&Bundesland=K%25C3%25A4rnten&BundeslandDefault=K%25C3%25A4rnten&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=96/2011&Bundesland=K%25C3%25A4rnten&BundeslandDefault=K%25C3%25A4rnten&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 11 K-HKH
	K-HKH - Kärntner Heimverordnung - K-HeimVO


